
Öffentliche Bekanntmachung 
über das Wahlergebnis zur Wahl des Ortsrates Bredelem am 12.09.2021 

 
Das endgültige Wahlergebnis der Wahl des Ortsrates Bredelem ist wie folgt ermittelt worden: 
 

Zahl der Wahlberechtigten 371 
Zahl der Wählerinnen und Wähler 245 
Gültige Stimmzettel 245 
Ungültige Stimmzettel 0 
Gültige Stimmen 721 
Zahl der Sitze 5 

 
Die gültigen Stimmen und die Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien und 
Wahlgruppen: 
 
 
Partei / Wählergruppe Stimmen Sitze 

1. 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
(SPD) 

350 2 

    

2. 
Christlich Demokratische Union 
Deutschlands in Niedersachsen (CDU) 

225 2 

    

3. Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 88 1 

    

4. 
Wählergemeinschaft Langelsheim und für 
den Landkreis Goslar (WGL) 

58 0 

 
Folgende Bewerberinnen und Bewerber (nach Wahlvorschlägen aufgeführt) haben nach der 
endgültigen Feststellung des Wahlergebnisses einen Sitz nach der Personenwahl (P) und 
nach der Listenwahl (L) erhalten: 
 
 

 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)  
1. Gehrmann, Andreas (P) 
2. Ahrens, Michael (P) 

 
 

 Christlich Demokratische Union Deutschlands in 
Niedersachsen (CDU) 

 

1. Wedde, Wilhelm (P) 
2. Szierbowski, Martin (P) 

 
 

 Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)  
1. Vahlbruch, Christian (P) 

 
 



Ersatzpersonen nach Personenwahl Ersatzpersonen nach Listenwahl 

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

1.   Schumann, Anna-Maria Keine Ersatzperson 
2.   Ahrens, Wilhelm  
3.   Zaminczek, Bernd  

 

Ersatzpersonen nach Personenwahl Ersatzpersonen nach Listenwahl 

Christlich Demokratische Union Deutschlands in Niedersachsen (CDU) 

1.   Dr. Helmrich, Harald Keine Ersatzperson 

 

Ersatzpersonen nach Personenwahl Ersatzpersonen nach Listenwahl 

Bündnis 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

Keine Ersatzperson Keine Ersatzperson 

 
 
 
Der Wahleinspruch ist bei der zuständigen Wahlleitung der Stadt Langelsheim, Harzstraße 8, 
38685 Langelsheim innerhalb von 2 Wochen nach Bekanntmachung des Wahlergebnisses 
mit Begründung schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift zu erklären. 
Der Wahleinspruch hat keine aufschiebende Wirkung. 
 
 
Langelsheim, 05.10.2021 
 
 
 
Der Gemeindewahlleiter 
 
 
 
Axel Heine 
 
 
 
 
Auszuhängen am: 08.10.2021 
Abzunehmen am: 19.11.2021 


